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TOP 62/2025 

     Gemeinderat 

   öffentlich am 28.07.2025 

___________________________________________________________________ 

 

Bauanträge:  

Nutzungsänderung Bäckerei, Donautalstraße 17 

Nutzungsänderung Dachfläche Garage, Rifflen 24 

 

  
Nutzungsänderung Bäckerei, Donautalstraße 17 
Zum Bauvorhaben Nutzungsänderung Bäckerei, Donautalstraße 17 sind im Baugesuch 5 
notwendige Stellplätze errechnet und auch ordnungsgemäß ausgewiesen. Das entspricht den 
gesetzlichen Vorgaben. 
Inhalt des Bauvorhabens ist die Nutzungsänderung der ehemaligen Bäckerei in Wohnen / 
Lager. 
Bauplanungsrechtlich beurteilt sich das Bauvorhaben nach § 34 BauGB (Unbeplanter 
Innenbereich).  
Die dargestellte gewerbliche Nutzung sowie die Wohnnutzung fügen sich hinsichtlich der Art 
der baulichen Nutzung in die Umgebungsbebauung ein.  
Andere Kriterien sind nicht zu prüfen, da keine bauliche Änderungen am Gebäude erfolgen. 
Ein Beschluss über das gemeindliche Einvernehmen ist erforderlich. 
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Nutzungsänderung Dachfläche Garage, Rifflen 24  
Das Bauvorhaben Rifflen 24 hat die Nutzungsänderung der bestehenden Dachfläche der 
Grenzgarage in eine Dachterrasse zum Inhalt.  
Der erforderliche Grenzabstand mit der Terrassennutzung plus Absturzsicherung von 2,50 
Metern wird eingehalten. 
Die statischen Voraussetzungen hierfür wurden nachgewiesen. 
Bauplanungsrechtlich beurteilt sich dieses Bauvorhaben nach § 34 BauGB.  
Es bedarf eines Beschlusses über das gemeindliche Einvernehmen. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Buchheim, 21.07.2025 
 
 
 
Claudette Kölzow 
Bürgermeisterin  


